
Anhang IV 

Wortlaut der Gesetzestexte 

 

§ 66 SGB I Folgen fehlender Mitwirkung 

(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 

62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der 

Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise 

versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt 

entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des 

Sachverhalts erheblich erschwert. 

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen 

Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit 

beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller 

Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung, die 

Arbeitsfähigkeit, Erwerbsfähigkeit oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der 

Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen.  

(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der 

Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht 

innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist. 

  

§ 69 SGB X (Auszug) Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist  

1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe 

der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des Dritten, an den die Daten 

übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist,  

2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 zusammenhängenden 

gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens.. 

 

§ 76 SGB X (Auszug) Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen 

Sozialdaten 

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von 

einem Arzt oder einer anderen in § 203 Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten 

Person zugänglich gemacht worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter 

denen diese Person selbst übermittlungsbefugt wäre. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. im Rahmen des § 69 Absatz 1 Nummern 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer 

Begutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung 

übermittelt worden sind, es sei denn, dass die betroffene Person der Übermittlung widerspricht; die betroffene 

Person ist von der verantwortlichen Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich 

oder elektronisch auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen, 

2. im Rahmen des § 69 Absätze 4 und 5 und des § 71 Absatz 1 Satz 3,... 

 

Artikel 7 Abs. 3 DSGVO (Auszug) Bedingungen für die Einwilligung 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgte Verarbeitung nicht berührt. ... 


